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Beschlussempfehlung

des Hauptausschusses
vom 23. Oktober 2019

zur

 Vorlage – zur Beschlussfassung –
Drucksache 18/2021
Gesetz zur Umsetzung der grundgesetzlichen
Schuldenbremse in Berliner Landesrecht

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 18/2021 – wird mit folgenden Änderungen
angenommen:

Zu Artikel 2 – Gesetz zur landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse (BerlSchulden-
bremseG):

Artikel 2 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Kreditermächtigung für Extrahaushalte erfolgt durch Beschluss des Abgeordne-
tenhauses, soweit keine gesonderte gesetzliche Ermächtigung erforderlich ist. Im Be-
schluss des Abgeordnetenhauses sind Regeln zur Refinanzierung vorzusehen. Werden
Private in die Finanzierung öffentlicher Aufgaben in Form von Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften einbezogen, sind – auch wenn Private nur eine Minderheiten-position in
einer Zweckgesellschaft oder Ähnlichem einnehmen – die daraus resultierenden Verbind-
lichkeiten in vollem Umfang zu den sich nach Absatz 2 ergebenden Nettokreditaufnah-
men hinzuzurechnen.“
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2. § 3 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Zu dem nach Absatz 3 errechneten Betrag ist der Saldo der finanziellen Transaktio-
nen des Kernhaushalts zu addieren. Finanzielle Transaktionen des Kernhaushalts sind
einnahmeseitig die Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen, die
Schuldenaufnahme beim öffentlichen Bereich sowie Darlehensrückflüsse, ausgabeseitig
der Erwerb von Beteiligungen und Kapitalzuführungen, Tilgungen an den öffentlichen
Bereich und die Darlehensvergabe, solange und soweit nicht auf ihre Rückzahlung ver-
zichtet wird. Der Verzicht auf die Rückzahlung von Darlehen ist bei der Ermittlung der
zulässigen Kreditaufnahme nach § 1 wie eine Einnahme aus Darlehensrückflüssen zu be-
handeln.“

Berlin, den 23. Oktober 2019
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des Hauptausschusses

Franziska Becker


